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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

jetzt hat es uns in Nordr-
hein-Westfalen also auch 
erwischt! Nach Urteilen 
zu Diesel-Fahrverboten 
in anderen Städten wie 
Hamburg, Stuttgart oder 
Mainz sind mit Köln und Bonn zwei Groß-
städte unseres Regierungsbezirkes ab April 
2019 betroffen – auch wenn das Urteil zu-
nächst noch nicht rechtskräftig ist und das 
Land Berufung vor dem Oberverwaltungs-
gericht in Münster eingelegt hat. Mit dem 
Urteilsspruch vom vergangenen November 
droht Köln und dem Umland der Kollaps. 
Praktisch das gesamte Stadtgebiet innerhalb 
des Autobahnrings wäre hier betroffen, in 
Bonn zwei wichtige Verkehrsadern, die un-
mittelbar durch die Stadt führen. Es ist sicher 
nicht verhältnismäßig, eine gesamte Region 
stillzulegen.  Was passiert mit Anwohnern, 
Versorgungsfahrzeugen oder Wirtschafts-
betrieben, die täglich das betroffene Gebiet 
befahren müssen, beispielsweise um zur 
Arbeit zu gelangen? Im Berufungsverfahren 
wird deshalb hoffentlich mit Augenmaß und 
Weitsicht geurteilt werden.   

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesun-
des, erfolgreiches Jahr 2019. 

Ihr 

Stefan Götz 
(Fraktionsvorsitzender)

Das Verwaltungsgericht Köln 
hat in seinem Urteil vom 08. 
November 2018 entschieden, 
dass die Städte Köln und Bonn 
ab April 2019 Diesel-Fahrverbote 
einführen müssen. Für Köln 
wurde ein zonenbezogenes 
Fahrverbot verhängt, welches 
die gesamte, aktuelle „Grüne 
Umweltzone“ umfasst, in Bonn 
geht es um streckenbezogene 
Fahrverbote. Diese betreffen vor 
Ort die Straßen Belderberg und 
Reutherstraße. 
„Der Urteilsspruch des Gerichts 
trifft Köln besonders hart“, so der 
Fraktionsvorsitzende der CDU, 
Stefan Götz. In keinem ande-
ren, in Deutschland geführten 
Prozess zu Diesel-Fahrverboten, 
sei bisher ein zonenbezogenes 
Fahrverbot, welches sich auf die 
gesamte „Grüne Umweltzone“ 
bezieht, verhängt worden. Die 
CDU-Fraktion verlange Antwor-
ten. Antworten darauf, welche 
konkreten Schritte die Bezirks-
regierung jetzt bezugnehmend 
auf das gesprochene Urteil 
einleiten werde, so Götz. Man 
wolle wissen, welche gezielten 
Ausnahmeregelungen beispiels-
weise von behördlicher Seite 
geplant seien, für Anwohner, 
Versorgungsfahrzeuge und 
Wirtschaftsbetriebe die in dem 
Gebiet leben und in ihrem 
alltäglichen Geschäft tätig sind, 
sollte das Urteil rechtskräftig 
werden. Auf Anfrage teilte die 

zuständige Bezirksregierung 
mit, dass es derzeit keinen 
landesweiten Ausnahmekatalog 
geben würde. Für wen und in 
welchem Umfang straßenver-
kehrsrechtliche Ausnahmen 
in Betracht kommen würden, 
müsse noch landesintern geklärt 
werden. Die Einführung von 
zonenbezogenen Fahrverboten 
für Dieselfahrzeuge ohne Aus-
nahmeregelungen wäre jedoch 
unverhältnismäßig (Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Urteil 
vom 13.09.2016, und bestätigt 
durch das Bundesverwaltungs-
gericht, Urteil vom 27.02.2018 
mit Hinweis auf hinreichende 
Ausnahmen). Daher wurden 
bei den Berechnungen des 
Landesumweltamtes für Fahr-
verbote pauschal 20 % Ausnah-
men, laut Bezirksregierung Köln, 
berücksichtigt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen 
hat zwischenzeitlich am 06. 
Dezember beim Verwaltungsge-
richt Köln Berufungen gegen die 
beiden Urteile zu Fahrverboten 
in Köln und Bonn eingelegt. Die 
Urteile werden somit zunächst 
nicht rechtskräftig und können 
dementsprechend auch nicht 
vollstreckt werden. Das letzte 
Wort hat jetzt das Oberver-
waltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Münster, 
das über die Berufungen zu ent-
scheiden hat. 

Möchten auch sie helfen Druck- 
und portokosten zu senken und 
die Umwelt zu schonen? Dann 
senden sie uns eine e-Mail an 

info@cdu-regionalrat-koeln.de 
und erhalten den Regionalrats-
report zukünftig schneller und 

bequem per e-Mail.

Harte Urteile des Verwaltungsgerichts
Diesel-Fahrverbote für Köln und Bonn? 
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Im November fanden zwei Regionalforen anlässlich 
der Regionalplanfortschreibung bei der Bezirksregie-
rung Köln statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus den Kommunen und regionale Akteure aus dem 
Umland von Köln und Bonn diskutierten auf Einla-
dung von Regierungspräsidentin Gisela Walsken in-
tensiv die Frage, wo weitere dringend benötigte Flä-
chen zur Wohnlandentwicklung gefunden werden 
können. Insbesondere auf die größeren Städte wie 
Köln, Bonn, Leverkusen oder Aachen kommt in den 
kommenden Jahren eine deutliche Zunahme der für 
den Wohnungsbau benötigten Flächen zu. Dies stellt 
alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Um 
auch weiterhin über qualitativ hochwertige Wohn-
standorte zu verfügen und den drohenden Verkehrs-
kollaps im Raum Köln nicht weiter zu befördern, 
stehen bei der Suche nach neuen Flächen Kriterien, 
wie Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Angebote im Geschosswohnungsbau sowie eine 
gute Infrastruktur im Vordergrund. „Hier müssen 
sich die Kommunen im Umland der Metropolen 
unbedingt beteiligen um eine zukunftsorientierte 
Wohnbaulandentwicklung abseits der Großstädte 
der Region zu ermöglichen“, so der Fraktionsvorsit-
zende der CDU im Regionalrat Köln, Stefan Götz. Zur 
Vorbereitung der beiden Regionalforen wurden die 
Kommunen deshalb gebeten, Flächenabbildungen, 
die sich für eine Verteilung regionaler Wohnbauland-

Die Vertreter der kommunalen und regionalen Akteure diskutierten 
in den Workshops angeregt über dringend benötigte Flächen zur 

Wohnlandentwicklung in der Region. 

Fotos: Bezirksregierung Köln 

bedarfe eignen, mitzubringen. Berücksichtigt wer-
den sollten dabei auch die bereits im aktuellen 
Regionalplan dargestellten allgemeinen Siedlungs-
bereiche, sofern sich diese explizit für eine Aufnah-
me regionaler Wohnbaulandbedarfe eignen. Ein 
zentraler Schritt des Eignungschecks betrifft wei-
terhin die Einschätzung, inwieweit die Flächen der 
Kommunen Eigenschaften aufweisen, die sie für eine 
Realisiserung regionaler Wohnbaulandbedarfe qua-
lifizieren. Sechs Schwerpunkte sollten im Einzelnen 
bei der Einschätzung berücksichtigt und betrachtet 
werden: Die Erreichbarkeit, die Versorgungssituati-
on, die Verfügbarkeit, die örtliche Eignung für eine 
höhere Baudichte, die Flächengröße und Atypik. 

Bei der Eignung für eine höhere Baudichte geht es 
beispielsweise nicht um die eigenen Wohnflächen-
bedarfe der 
Kommunen, 
sondern um 
Bedarfe der 
Kernstädte, 
die mangels 
Flächenver-
fügbarkeit 
nicht in diesen 
realisisert wer-
den können. 
Die Bezirksregierung Köln strebt deshalb auf den 
dafür geeigneten Flächen an, höhere Baudichten 
zu unterstützen. Aspekte wie die umgebende Be-
bauung vor Ort, die verkehrliche Anbindung, bzw. 
die Versorgungssituation sollen dabei berücksich-
tigt werden. Mit dem Hintergrund soll die Eignung 
einer möglichen Fläche für eine höhere Baudichte 
geschätzt werden. Beim Schwerpunkt der Atypik 
werden Aspekte einer besonderen Qualifizierung 
der betroffenen Fläche gefasst. Es kann sich hierbei 
beispielsweise um Konversionsflächen handeln oder 
um eine Fläche, die im Rahmen einer interkom-
munalen Kooperation bereits für Wohnbauzwecke 
vorgesehen ist. Am Ende der Veranstaltungen hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch durch 
ihre kleineren Diskussionsrunden die Erkenntnis, wie 
Flächen für eine angemessene Verteilung regionaler 
Wohnraumbedarfe gewonnen werden können. 

kommunen diskutierten in Foren über wohnlandentwicklung   
Region sucht nach Lösungen für den Wohnungsbau 
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In seiner letzten Sitzung im Jahr 2018 hat der Regio-
nalt des Regierungsbezirkes Köln am 14. Dezember 
fraktionsübergreifend beschlossen, beim Bauprojekt 
„Rheinspange“ im weiteren Verfahren die Bereiche 
Straße und Schiene gemeinsam zu betrachten und 
zu planen. Die Bezirksregierung wurde weiterhin 
gebeten, den aktuellen Sachstand zur Rheinquerung 
zukünftig durch Straßen.NRW, regionale Verkehrs-
träger wie den NVR, sowie die Kreise Rhein-Sieg und 
Rhein-Erft darstellen zu lassen. 

Hintergrund sind konkrete Überlegungen, die Rhein-
querung auch für den Schienen-, Rad und Personen-
verkehr zu nutzen. Der Ballungsraum Köln-Bonn ist 
durch ein hohes Verkehrsaufkommen geprägt. Er un-
terliegt als Teil der Metropolregion Rheinland damit 
seit Jahren auch einem deutlichen Verkehrswachs-
tum. Wer in Stoßzeiten den Rhein in diesem Gebiet 

überqueren 
möchte, muss 
häufig mit Staus 
und Verzöge-
rungen rechnen. 
Die Rheinbrü-
cken der A4 im 
Norden sowie 
der A565 im 
Süden sind stark 
belastet. Der 

Bundesverkehrswegeplan 2030 stuft die Herstellung 
einer neuen Autobahnquerspange (A553) zwischen 
der A59 und der A555 mit einer Rheinquerung des-
halb bereits in den „Vordringlichen Bedarf“ ein. „Der 
Regionalrat möchte mit dem Beschluss erreichen, 
dass nicht nur eine Entlastung der Autobahnen in 
unserer Region erreicht wird, sondern nach Mög-
lichkeit auch das überfüllte Schienennetz entzerrt 
werden kann“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende des 
Regionalrates, Stefan Götz. Dies gelte auch, wenn 
eine Realisiserung womöglich nicht zeitgleich erfol-
gen könne.  

Die aktuellen Planungsschritte bestehen zur Zeit 
noch in der Grundlagenermittlung und der so 
genannten Vorplanung, an deren Ende die finale 
Linienfindung der Strecke steht. 39 Interessenvertre-
terinnen und -vertreter sind als als Mitglieder eines 
Dialogforums in den Planungsprozess zur Rhein-

spange 553 einbezogen und entwickeln aus der Viel-
falt ihrer Perspektiven Empfehlungen für die Realisi-
serung des Projektes. In der Grundlagenermittlung 
wird zunächst in Abstimmung mit unterschiedlichen 
Behörden der Umfang der für die Planung erforder-
lichen Untersuchungen und Gutachten festgelegt. 
Die wichtigsten Untersuchungen, die bereits in die-
ser Phase erstellt werden, sind die Umweltverträg-
lichkeitsstudie und die Verkehrsuntersuchung. Mit 
Hilfe einer sogenannten Raumwiderstandskarte, die 
alle Umweltfaktoren im Planungsraum berücksichti-
gt, werden verschiedene Linienvorschläge in einem 
Variantenvergleich auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. 
Dabei werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen 
Variante untersucht und so die optimale Strecken-
führung herausgearbeitet. Diese Vorzugsvariante 
muss weiterhin den aktuellen, verkehrlichen Anfor-
derungen gerecht werden. Die Ausarbeitungen wer-
den anschließend dem Bundesverkehrsministerium 
in einem formalen Verfahren zur „Bestimmung der 
Strecke“ vorgelegt und die bevorzugte Streckenfüh-
rung der Öffentlichkeit präsentiert. Diese hat dann 
die Möglichkeit die erarbeiteten Unterlagen einzu-
sehen. Bei einem Neubau von Autobahnen legt das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) die geplante Trasse als Ausgangsbasis 
für die weiteren Planungsschritte fest. Die bestimmte 
Linienführung ist dann verbindlich für alle öffent-
lichen Planungsträger und für die weitere Entwurfs-
bearbeitung.

              Fotos: Straßen NRW / Bundesverkehrswegeplan (BVWP)

„Rheinspange“ mit straße und schiene realisieren    
Fraktionsübergreifender Antrag des Regionalrates Köln
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            Termine

01. Februar 2019
Kommission für Regionalplanung und 

Strukturfragen 
 

11. / 13. Februar 2019
Unterkommissionen Rhein-Berg und 

Ville-Eifel

15. März 2019
Verkehrskommission 

05. April 2019
Regionalrat

Foto: Christiane Lang

Rainer Deppe Mdl, Vorsitzender des Regionalrates köln: 
Abschaffung der kommunalen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen 

Wer will, dass Wahlergebnisse sich auf eine starke 
demokratische Legitimation stützen, tut alles dafür, 
dass so viele Wählerinnen und Wähler wie möglich 
an der Wahl teilnehmen. Das Wahlrecht darf auf kei-
nen Fall dazu führen, dass die Beteiligung abnimmt.

Diese Grundüberzeugung führt die NRW-Koalition 
dazu, im kommenden Jahr zur Wahl von (Ober-)Bür-
germeistern und Landräten zu einem einzigen, dann 
aber entscheidenden Wahlgang zurückzukehren. Bei 
der nächsten Kommunalwahl sollen die Hauptge-

meindebeamten wie bis 2011 
wieder in einem Wahlgang 
gewählt werden. Denn den 
Praxistest hat die von SPD 
und Grünen 2011 eingeführte 
Stichwahl mehr als eindeutig 
verfehlt. Bei allen 93 Stich-
wahlen zu Bürgermeister-, 

Oberbürgermeister- und Landratswahlen von 2011 
bis 2017 lag die Wahlbeteiligung in den zweiten 
Wahlgängen unter der des ersten. Landesweit haben 
so im zweiten Wahlgang 1,2 Mio. Wählerinnen und 
Wähler weniger als beim ersten Wahlgang teilge-
nommen. Auch bei den letzten Stichwahlen in der 
Städteregion Aachen und in der Gemeinde Schlei-
den am 18.11.2018, die mit großen Erfolgen für die 
CDU endeten, war die Wahlbeteiligung signifikant 
zurückgegangen. 

Anders als in unserem Nachbarland Frankreich ha-
ben Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen keine Tradi-

tion. Briefwahlen und die immer beliebter werdende 
Stimmabgabe in den Rathäusern bis zu vier Wochen 
vor dem Wahltermin sind bei der Stichwahl nur für 
wenige Tage möglich – kein Wunder, dass die Wahl-
beteiligung sinkt. Wahlen als niederschwellige und 
zugleich entscheidende Form der politischen Betei-
ligung sichern stärker als andere Arten politischen 
Engagements die gleiche Teilhabe für alle Wahl-
berechtigten. Zwar sind unkonventionelle Beteili-
gungsformen weit verbreitet, doch ist bei ihnen die 
Verzerrung zu Lasten bildungsferner Bevölkerungs-
gruppen besonders ausgeprägt. Wahlen sind weni-
ger sozial verzerrt als andere Beteiligungsformen. 
Allerdings gilt dies nur, solange die Wahlbeteiligung 
hoch ist. Nimmt die Wahlbeteiligung flächen-
deckend ab, verliert ausgerechnet die Beteiligungs-
form an Bedeutung, die am stärksten die politische 
Gleichheit der Bürger wahrt. In den nächsten Mona-
ten wird der Landtag den Gesetzentwurf von CDU 
und FDP zur Wiedereinführung der Wahlen in einem 
Wahlgang beraten. Dass die Opposition im Landtag 
versucht, dies als ein „Weniger an Demokratie“ in 
Misskredit zu bringen, ist zwar nicht verboten, aber 
doppelbödig. Von 128 direkt gewählten Landtagsab-
geordneten haben gerade mal zehn mindestens 50 
% der Erststimmen erreicht. Übrigens gehören alle 
der CDU und kein einziger der SPD an. Deren Legiti-
mation haben die gleichen Leute allerdings noch nie 
in Frage gestellt.

Lassen wir uns nicht beirren und argumentieren wir 
für mehr Demokratie – für alle Bürger.    Foto: Pixelio.de


